
Das Schicksal eınes Arbeitspapiers Es werden dann vier Punkte dargelegt, die
ZUT: „Okumenischen Ehe“‘ dem Verständnis des Problems dienen sol

len
DIie Ausführungsbestimmungen der deutsch-
sprachigen Bischofskonferenzen ZA0E Motu a) 72066 Formpflicht: Es wird zunächst fest-
DIrODI1O „Matr1imonla M1IXta  A VO 31 März gestellt, dafß ZUT Gültigkeit ıner sakramen-
1970 haben für 1Ne Mischehenpastoral ZUN- talen Ehe TEL Dinge gehören: hefähigkeit,

Ehewille, iıne VO  e der jeweiligen kirch-st1ge Voraussetzungen geschaffen Es gilt da
her, diese Möglichkeiten 1n 1iNne fruchtbare lichen Öffentlichkeit anerkannte Form der
Praxıs MZUSEetIZeEN un dabei weiterhin uch Bekundung des beiderseitigen Ehewillens.
jener Menschen nicht VEITISESSEN, die VOoL Diese Eheschließungsform unterlag 1n der
der Jetzigen Regelung och nicht erreicht Geschichte erheblichen Wandlungen.aa ı ı a ı D e Z ’ a aa Da ia trend zunächst 1n der Intention des IrienterSind. Aus diesem Grund scheint die
Überlegung des „Marienburger Kreises“ uch Konzils die öffentliche Bekundung des Ehe-

willens 1L1UI der Rechtssicherheit habe dienenheute noch aktuell SeIN, Zugleich INAY, MmM1t
2inem entsprechenden zeitlichen Abstand, die wollen, abe die Übernahme dieser Form-
Art der Auseinandersetzung mit einem (IJrts- vorschriftt auf die Mischehen den Graben
bischof über diese pastorale TagZe, als An- zwischen den Kontessionen vertieft. Diese

dienen, mit Suspensionsandrohungen Öffentlichkeit sSe1 1n der staatlichen Regelung
nach dem W Vatikanum noch hbe- der Eheschließung erfüllt, 1n der standes-
hutsamer umzugehen. red amtlichen Irauung, IST recht aber uch 1n

der evangelischen TIrauung,Der „Marienburger Kreı1is“, ıne Solidaritäts-
SIUDDC VO:  H Christen, die sich 1m Bistum 'Irıer „Das Motu Proprio bestätigt 1n NT. obigen

Satz hier wird als iußerste Grenze tür diezusammengeschlossen haben, hat Jun1
1970 anläßlich einer Hauptversammlung ein allgemeine Erteilung der Dispens VO  - der

kirchlichen Eheschließungsform verlangt, dafßArbeitspapier beraten und beschlossen, das
sich mit der rage der „ökumenischen Ehe“ ‚irgendeine öffentliche Eheschließungsform

eingehalten‘ WIT:! DiIie deutschen Bischöftebefaßt. In diesem Arbeitspapier heißt e1N-
leitend xönnten un: müßten diesen Rahmen weitest-
„Das Mischehenrecht der Kirchen belastet se1it gehend ausschöpfen, WCNN möglich durch
langem das Verhältnis untereinander. Das Gewährung einer allgemeinen Dispens VO  5

Nneue Mo:  S Propri10 ‚Matrımonila mM1xta‘ hat der Formpflicht; denn die Bedingung, dafß ‚der
Einhaltung der kanonischen Form erheblichetrotz einiger kleiner Verbesserungen grund-

sätzlich nichts geändert: bleibt bei der Schwierigkeiten entgegenstehen‘ (ebenda]), 1st
ökumenischen Ehe aus- nicht 11UT7 bei einzelnen Ehepaaren gegeben,Betrachtung der

schließlich dem Aspekt der Glaubens- sondern uch durch das Argernis, das die
gefährdung, bleibt dabei, daß die Le1l- deutsche aucC. katholische] ÖOffentlichkeit
stungen der verschiedenen Kirchen VOT allem diesen estimmungen nımmt. Durch ıne csol-
Gesetze verkünden und Sanktionen ftormu- che Dispens würde der Wunsch der beiden

Ehepartner, ihre Ehe VOI Repräsentanten ihrerlieren für den Fall, da{fß einer VO  5 iıhren
Gesetzen abweicht. Die Christen, die ber für jeweiligen Kirchen schließen, nicht e

standslos. Der Marienburger Kreis empfiehltihre Mischehe ıne kirchliche Eheschließung
anstreben, machen doch damit deutlich, daß seinen Mitgliedern, 1m Rahmen ihrer MÖg-
s1e sich grundsätzlich un das Evangelium lichkeiten Un (priesterlichen] Funktionen auf
Jesu gestellt haben, dafß S1e grundsätzlich die Wunsch ökumenische Trauungen gemeınsam
Kirche : als den geschichtlichen Ort der 1m mit 1ınem nichtkatholischen Pfarrer ZU=

nehmen. Beide Partner mussen gleichberech-Evangelium verkündeten Freiheit und Hott-
Nung verstehen. Dem Glauben un! der otf- tigt handeln. Vorschläge für einen ökumeni-

schen Iraurıtus werden erarbeitet.Nung dieser Christen kann 114  z nicht durch
Gesetze und Sanktionen, sondern allein durch Wird 1ıne Mischehe nach der katholischen

orm geschlossen, sollte der nichtkatholischeGroßherzigkeit uUun: Solidarität gerecht W

den.“ Ehegatte ZU. Kommunionempfang eingeladen
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werden. Der Marienburger Kreis empfiehlt tige Mischehenpaare durchzuführen. VOoTrT-
seinen Mitgliedern, ab sofort innerhalb ihrer schläge für ıne Programmgestaltung uUun:! eine
emeinden un! VOT allem den Pfarr- Reterentenliste werden noch erstellt.”
gemeinderäten darauft hinzuwirken, und 1n Juni hatte die Sprechergruppe des
diesem Sinne predigen, daß die Siıtuation Marienburger Kreises 1ne Unterredung mit
der Christen, die nach den Maximalforderun- dem Bischof, 1n der ihm die Anliegen der
SCH des CC 1n rechtlich ungültigen Ehen vorbereiteten Arbeitspapiere vorgetragen WUT-
leben, 1m Zusammenhang mit der katho- den. Besonders dem einen Punkt, dafß In
ischen Sakramentenlehre HC  — gesehen wird ungültiger Mischehe ebende Katholiken sich
miıt dem ausdrücklichen Ziel, daß sich solche ZU Sakramentenempfang eingeladen COH1D-
Christen 1ın Zukunft Z Sakramentenemp- finden sollten, uch WCeCLn S1e aus irgendeinem
fang eingeladen sehen.“” Grund ihre Ehe nicht kirchenrechtlich VOC1--

gültigen wollten, wurde dem Bischof auf seınZur katholischen Dispenspraxis wird test-
gestellt, dafß das Ehehindernis der Kontessions- Bedenken ausdrücklich bestätigt, 11UT dar:

gedacht sel, einzelne Katholiken INZU-verschiedenheit auf Grund der Entwicklung
1n unseren agen „diskriminierend un:! laden, Wenn S1e einen Grund für die Nicht-

vergültigung ihrer Ehe hätten.christlich, außerdem überflüssig Uun! WIT-
kungslos“ sel. „Das Einholen der Dıispens 1st Nach Verabschiedung des Arbeitspapiers kün-

ınem bloß tormalen Verwaltungsakt PC- digte dann der Bischof uli e1ine
worden. Die deutschen Bischöte werden C1- Stellungnahme d die 1 Kirchlichen Amlts-
sucht, allgemein tfür die BR  g VO'  S dieser blatt veröffentlicht werden sollte.
Verpflichtung dispensieren. Im „Kirchlichen Amtsblatt für das 1stum
Alle Priester des Bistums werden gebeten, Irıier“ hieß dann 1n der NrT. VO

spatestens VO: anuar 1971 . keine Juli 1970 „Erlasse des Bischofs“:
Dispensgesuche mehr stellen, die „Stellungnahme ZUT Resolution ‚ÖkumenischeBrautpaare mi1t dieser Handlungsweise ein- Ehe‘ des ‚Marienburger Kreises‘.
verstanden sind“. Der ‚Marienburger Kreis‘ hat bei seINeET /-
C} Za rage der kontessionellen Kinderer- sammenkunft Juni 1970 den Prie-
ziehung heißt DIie Entscheidung über die sStern des Bistums, die seinen Mitgliedernkontessionelle Erziehung der Kinder wird Te- zählen, emp({fohlen, ‚darauf hinzuwirken und
der Mischehe iıne schwierige Gewissensfrage 1ın diesem 1Nnne predigen‘, da{fß Christen,bleiben. Darüber hinaus ber scheint L1L11- ‚die nach den Maximalforderungen des NC
christlich, durch rechtliche Forderungen das 1n rechtlich ungültigen Ehen leben sich
Problem noch verschärfen.“” Weiter „ADIE 1n Zukunft Z Sakramentenempfang ein-
Konfessionszugehörigkeit 1Sst der (Giew1ssens- geladen sehen!‘.
entscheidung der Eheleute überlassen, Da, wıe der Zusammenhang zelgt, solche
hne dafß rechtliche Sanktionen angedroht Ehen gemeıint sind, die SCH Formmangelswerden. .“ DIie Forderung 1n Nr des Motu nichtig Sind, besteht der Weg Z Sakra-
PrODrI10, „nach Kräften alles dafß alle mentenempfang eINZ1IZ 1ın der VergültigungKinder 1n der katholischen Kirche getauft un: der Ehe Aufgabe des Seelsorgers 1st CS, auf
CIZOSCH werden“, zelige, „daß hier 11UTr ıne diese Möglichkeit, die hei tortdauerndem Fhe
sittliche Intention (nicht deren tatsächliche en immer offen 1st, hinzuweisen und die
Realisation| erklärt werden soll Diese For- Betrottenen 1n persönlichem Bemühen und
derung ber gilt für jeden Katholiken, uch Dastoraler orge auf diesen Weg führen.
für den, der ınen katholischen (vielleicht Ich untersage hiermit ausdrücklich allen Prie-
ungläubigen!| Partner heiratet. Deswegen sollte Stern des Bistums, einen Christen, der sich 1n
In der ökumenischen Ehe nicht mehr verlangt
werden als 1n katholischen Ehen.“

der geschilderten Situation efindet, Z

Kommunionempfang autzutordern der
Schließlich heißt Zur Ehevor- zulassen, solange nicht seline Ehe VOT der
bereitung: „Wiır werden uns dafür einsetzen, Kirche un: damit VOT Oott gültig gemacht
ökumenische Vorbereitungsseminare für künf- hat
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Außerdem wendet sich der ‚Marienburger haberisch auft der Erfüllung ıner posıtıven
Kreı1is‘ alle Priester des Bıstums, Ss1e möch- Rechtsnorm insistieren? Und geht Ja
ten späatestens ab Januar 1971 nicht mehr NUur und ausschließlich solche Katholiken
beim Bischof Dispens VO Ehehindernis das wurde 1n unNnserem Gespräch deutlich
der m1ixta religio einkommen. Obwohl ich ZU Ausdruck gebracht die un ihrem

auf rag des Dıiıözesanrates und des faktischen Ausschluß VO  - der EBEucharistie lei-
Priesterrates hin beabsichtige, nach Rück- den, hne ber lauch wWwWenn ihre subjektiven
sprache mıi1t der Bischofskonfterenz den Pfar- Cründe VOT dem Recht nicht stichhaltig sind)
1ern die Dispensvollmacht für das genannte ihre Ehe „vergültigen“ können. Es geht
Ehehindernis übertragen, mu(ß ich doch nicht ıWL  3 die Gleichgültigen, die Ja ebenso-
VO  - allen Geistlichen ErWarten, daß s1e sich wen1g erreichen sind W16e andere Un-
his dahin die noch geltende Ordnung interessierte, die zufällig iın ogenannt gül-
halten.“ ıgen Ehen en
Trer, den Juli 1970 Hınzu kommt, da die Betroffenen nicht

Bernhard Stein, Bischof VO  3 "ITrTIier einmal ın echter Weise Schuld‘ auf sich
Z dieser Stellungnahme des Bischotfs hat die geladen haben 5 ihr Fehler ist ekklesiogener

Natur, bedingt durch die Zufälligkeit derSprechergruppe des Marienburger reises
1nem Brief den Bischof 1970 katholischen Rechtsgeschichte Uun!: der kon-
Stellung IM! UunN! diesen Brief 1 SeD- troverstheologischen Entwicklung.“
tember allen Geistlichen des Bistums Nachdem eın Antworthbrief des Bischots VO

gestellt. In diesem Brief heißt ‚LT Stellung- VOI allem die „Einheit mit dem Bischot“
nahme des Bischotfs: ”  egen dieses Verbot betont hat UnN! e1in Schreiben des Marien-
möchten WIT entschieden protestieren, und burger TEeISES noch inmal fest-
‚WAaTt aus den gleichen Gründen, die uch die stellte, da{ß 11a der Forderung es  en
Teilnehmer ULLSCICI Hauptversammlung be- werde, erschien Oktober 1m „Kirch-

lichen Amtsblatt für das 15 Inrer?, Aus-OSCH haben, die umstrittene Einladung auUus-

zusprechen.“ Der zweiıte Abschnitt dieses gabe 20, un „Erlasse des Bischots“ ıne
Briefes heißt dann „Strafbestimmung Übertretung des

„}  1e bisherige Praxıs, zCcn Formmangels bischöflichen Erlasses VO: uli 1970 be:
treffs Einladung ungültig Verheirateter Zrechtlich ungültig einer Mischehe VOI-

heiratete Katholiken VO  3 der Einladung ZUT Empfang der FEucharistie.“
„Die Veröffentlichung der VO  Z der DeutschenEucharistie auszuschließen, scheint dem Evan-

gelium widersprechen. Werden hier doch Bischoftfskonterenz September 1970 C1-

lassenen Ausführungsbestimmungen über dieMenschen auf ihrer Sünde behäftet ([was
iInan nicht einmal Mördern gegenüber wagt) rechtliche UN! seelsorgliche Behandlung der
Natürlich kann 11A4n einwenden, die Betroft- Mischehenfrage | 1970 NT. 242) gibt INr

Anlaß, auf meıinen Erlaiß VO' Juli 1970fenen brauchten Ja Jlediglich ihre Ehe Aın
Ordnung bringen‘, dann sSe1 der Fall C] - etreiis Zulassung ungültig Verheirateter ZUI

Eucharistie [ 1970 Nr. 196] verweisen.ledigt. ber wieviele Katholiken gibt CS,
denen auf rund welcher Umstände uch Dadurch, daiß den Seelsorgern die Möglichkeit

gegeben ist, hne die bisherigen Förmlich-immer diese Lösung unmöglich ist? WIie-
viele gibt e J die den einmal auch schuldhaft) keiten, auf dem eintachen Weg der sanatıo
begangenen Fehler nicht mehr revidieren kön- radice, den 1ın einer SCH Formmangels
NCN SCH des damit verbundenen Aufsehens, gültigen Ehe lebenden Christen helten, ist
n der trickkistenhaften Unlauterkeit die Rückkehr dieser Christen Z vollen

sakramentalen Gemeinschaft der Kirche csechreiner sanatıo 1n radice der einfach, weil S1e
nach eigener Ertahrung und nach eigenem erleichtert worden. DIie Seelsorger haben die

ernste Verpflichtung, den Gläubigen, dieGewissen nicht glauben können, ihre jahre-
lang realisierte christliche Ehe se1 gari keine angeht, diese Möglichkeit anzubieten. Es
gewesen? Wer kann 1n die Menschen hinein- braucht VOI der Vergültigung durch sanatıo
sehen? Wer gibt uUls die Vollmacht, recht- radice VO  a} dem betrettenden Gläubigen keine
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Erklärung ZUTI Nichtigkeit der bisherigen Fhe redung mıt Ihnen, dem Herrn Generalvikar
gefordert werden, genügt und 1Sst un! Herrn Weihbischof Jakoby das ‚Oku-erforderlich daß der katholische Partner die mene-Papier‘ eindeutig interpretiert hat,Anerkennung seiner Ehe durch die Kirche dafß WIT diese Einladung ZUT Eucharistie nicht
erbittet. Eine generelle Vergültigung 1st daher undifferenziert meıinen. Die Einladung sollte
nicht möglich, Was sich uch daraus ergibt, 11UI die Einzeltälle ansprechen, die nNter ihrer
daiß die den Ausführungsbestimmungen S1ıtuation leiden und aus welchen Gründen
INr. gl  en Voraussetzungen 1n einem uch immer den Weg Z katholischen Ptar-
persönlichen Gespräch geklärt werden MUSs- 1CT nicht finden. Wiır meınen also, WITr
SCI). Die Verwirklichung der Heilssorge Christi durch die uns zugesandte Strafandrohung1ın seiner Kirche verlangt, der Seelsorger nicht betroffen sind.
dem einzelnen Fall mit Verständnis und Ge- Nach der Mischehenregelung sind 1ınduld nachgeht. Zukunft convalidatio un! sanatıo radice
Eın Katholik, der diesen Weg der Vergültigung leichter zugänglich. Vielleicht werden dieseablehnt, schließt sich selbst VO  5 der eil-
nahme den Sakramenten _USs. Kein Priester

Möglichkeiten Von vielen Mischehenpaaren
genutzt. In 1nm solchen Fall WIT! 1ınedart daher katholische Christen, die ın einer Ojfentliche Unterrichtung der Gemeinde NOT-

WESCH Formmangels ungültigen Ehe leben, wendig, daß 1n Zukunft Katholiken voll
Z Empfang der Eucharistie einladen der der Eucharistie teilnehmen, deren Ehen fürzulassen, solange diese Ehe nicht durch die ungültig gehalten werden. In diesem Zu-Kirche vergültigt worden 1st. sammenhang wird der 1n weis ohl kaum
Geistliche, die diesem Verbot

Eucharistie
noch AÄrgernis CIICSCH, uch diejenigen iın die

Empfang der allgemein und Gemeinde integrieren, die diesen Wegöffentlich einladen, setzen sich der Strate der vielleicht och nicht SCHgANSCH Sind.
Suspension duS, die ich hiermit amtlich 1n Wır würden begrüßen, W: dieser Kon-Übereinstimmung mit dem Priesterrat fest- flikt mehr 1n Gesprächen als 1ın der öffent-lege. Diese Strafe umtaßt 1m gegebenen Fall lichen Auseinandersetzung beigelegt werdensowohl den Ausschluß VO  w der Feijer der könnte. Mit treundlichen Grüßen, Bertel“heiligen Messe w1e VO:  - der Predigt und der un! schließlich das Antwortschreiben desSpendung des Bußsakramentes.“ Bischots 1970
TEr den Oktober 1970 „Sehr geehrte HerrenBernhard Stein, Bischof VO:  5 ITtTier

In Ihrem Schreiben VO teilen S1ieDarauf folgte ein kurzes Antwortschreiben mıit, dafß Sie nicht beabsichtigen, ungültigder Sprechergruppe 1970 den
Bischoft:

verheiratete Katholiken allgemein, ull-

differenziert, Eucharistie einzuladen. Ich
„Sehr geehrter Herr 1SCHO ehme das SCINC AAnr Kenntnis.
Mit Schreiben VO 1970 ist ulls die DIie VO  5 Ihnen für notwendig gehaltene‚Strafandrohung‘ 4USCHANSCH. Die Sprecher- Unterrichtung der Gemeinde über das, W as ‚ın

des Marienburger Kreises bedauert, Zukunft‘ gilt, dart nicht den eigentlichen und
dafß ın der rage der ökumenischen Ehe eINZ1Ig Punkt übergehen, da{iß nämlich
einer scharten Konfrontation gekommen die Seelsorger selbst die n Formmangels
1st. Unser Anliegen WAar lediglich, 4 US seel- ungültigen Ehen vergültigen (und dadurch
sorgerlichen Gründen den (1,8 Millionen] den betreffenden Menschen den Weg ZUI1I
Katholiken entgegenzukommen, die 1n Misch- vollen kirchlichen Gemeinschaft ero:  en
.hen leben, die nach kanonischem Recht können. Ich habe diesen Punkt 1n meınen
gültig sind. Sıie haben 1n Ihrem Schreiben den beiden amtlichen Verlautbarungen deutlich
Geistlichen die Suspension angedroht, die ‚all- dargelegt, dafß darüber kein Zweitel mehr
gemeın Un ötfentlich‘ diese Katholiken Z bestehen kann Eıne Einladung der Ermun-
Empfang der Eucharistie einladen. (auf das Wort kommt nicht an|
Wır möchten S1e daran erinnern, dafß NSCIC ungültig verheirateter Katholiken Emp-
Sprechergruppe 1970 ın einer nter- fang der Eucharistie, die die Möglichkeit un!
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Notwendigkeit der Vergültigung der Ehe Sarn beraten werden sollte. Die nächste ZE-
unterschlägt, fallt unter das VO  5 INr erlassene meinsame Beratung findet, diesmal Öffent
Verbot und, talls s1e allgemein und Ööffentlich lich ım April 1971 IN Genf Das Pa-
geschieht, unte: die Strafbestimmung VO: pDIier stellt insbesondere die drei folgenden

Vergleichen Sie bitte damit die Thesen ZUFr Diskussion: der Priester soll]
Formulierung Ihres Schreibens (Abs 3)! grundsätzlich einen Beruf haben; ihm soll
Mit freundlichen Grüßen, jedes Engagement offenstehen; der Zölibat

soll nicht verpflichtend SeIN. IIa sich heiBernhard e1in, Bischot VOoOnNn Irier
diesen Themen Fragen handelt, die fürZur Wichtigkeit des Anliegens se1 noch dar- das ünftige Priesterbild VO:  S erheblicherauf hingewiesen, dafß sich uch die Dele- Wichtigkeit serın dürften, die her noch e1N-gijertenkonferenz der „Arbeitsgemeinschaft der gehender überlegt un diskutiert werden

Priestergruppen 1n der BRD VO bis mMÜSseN, bringen WIT die Übersetzung des IN
1970 mit dem Ökumene-Papier des Marien- echanges et dialogue 1971, veröffentlichtenburger Kreises befaßt hatte un: dazu SC- französischen Originals. Fıne Diskussion aufkommen WAadl, dieses Papier als Diskussions- breiterer Basıs dürfte für die Vorbereitung dergrundlage für die Gruppen übernehmen. Bischofssynode VOL großem utzen sSeIN. ted

Erhard Bertel, Quierschied
Die Teilnahme des Priesters Leben der

Menschen un! Autfbau der Welt
Mit der SanzZCH Kirche ist der Priıester be-
rutfen ZU. Dienst den Menschen un:!
der endgültigen Vollendung der Welt gemäß| Zur Diskussion dem Plane Ciottes. Er kann seinen spezifi-
schen Auftrag nicht ertüllen hne die
mittelbare Teilnahme der menschlichen
Geschichte. ESs gibt keinen 1enst Evan-Thesen priesterlichen Amt gelium (evangelisation], se1 denn ıner

bestimmten menschlichen GesellschaftAuf tTezung VO  S Kardinal arty ließen
sich auf der etzten Bischofssynode 1mM Herbst VO'  5 heute mıiıt ihrer vielfältigen Verflechtung

1ın die kollektiven Realitäten des geschichtli-1969 zahlreiche Bischöfe VO:  ; Je einem Priester
chen Augenblicks.begleiten, sich VO:  5 ihnen über Probleme

des Priestertums beraten lassen können. amı der Priıester as Leben der Menschen
wahrhaft teilen und seinen Beitrag ZUIDa diese Priester 1M Unterschied den

gleichzeitig INn Rom versammelten „Solidari- Gestaltung der Welt eisten kann, erscheint
Cc5 uns notwendig, dafß die tolgenden Vor-tats-Priestern  — offiziell eingeladen I1, 61 -

hielten S1e die Bezeichnung offizielle Prie- schläge die 'Fat um$gesetZzt werden:
In Zukunft mussen die Priester ınen Be-sSt@r7“ Nachdem SIE VO:  5 der Kleruskongre-

gatıon einem Gespräch eingeladen worden ruf erlernt haben, ob s$1e ihn ausüben der
A beschlossen die Priester der europdl- nicht, damit s1e VOIL innen her ıne der fun-
schen Länder, den Kontakt fortzusetzen. Um damentalen Gegebenheiten des menschlichen
das Hauptthema der nächsten ischofs Lebens kennen: die Arbeit.
synode, nämlich Dienst und Lehben der Prie- Alle Priıester muUÜüssen auf Privilegien und
STEeI, gemeinsam beraten, trafen sich die auf ıne Lebensform verzichten, die sS1e un

die Bevorrechtigten der Gesellschaft einNrel-„Offiziellen“ Priester AaıLs S  C Ländern (aus
Wel weılteren Ländern kamen Beobachter) 1mM hen auft das Benetizienwesen, noch
VE:  en Sommer In Brüssel. Aufgrund existiert, auf verschiedene rechtliche ‚Xemp-
dieser Gespräche wurde dann e1in T’eam he: tiıonen der ftaktische Sonderstellungen, auf
auftragt, ein Papıer auszuarbeiten, das als Ehrenplätze bei profanen Veranstaltungen

us  sSOZeENANNTeES „ITtTierer Papıer” zunächst in den
einzelnen Ländern und dann wieder geme1ln- Alle Priester mussen einer pastoralen
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